Prüfung der OG Dirmstein				   		     Anlage 2
– Stellungnahme der Verwaltung –

Zu den Einzelfeststellungen des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes, in dessen Prüfbericht auf Seite 4 ausgewiesen als Randnummern, nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:


Haushaltspläne und Jahresabschlüsse

Den Feststellungen des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes zum Themen-gebiet „Haushaltspläne und Jahresabschlüsse“ liegen in der Verbandsgemeinde-verwaltung folgende Umstände zugrunde:

Die Haushaltssachbearbeiterinnen in der Abteilung Finanzen (FB 1) haben bereits im Mai 2023 sog. Überlastungsanzeige gestellt. Die Verwaltung hat daraufhin die Kommunalberatung Rheinland-Pfalz eingeschaltet und um deren Einschätzung bzw. Personalbedarfsberechnung gebeten. Diese kam im September 2023 zum Ergebnis, dass der Aufgabe der Haushaltssachbearbeitung mit dem dafür vorgesehenen Personalschlüssel nachgekommen wird; eine Unterbesetzung sah die Kommunal-beratung nicht. Die dabei zugrundeliegende Berechnungsschlüssel fußt auf der Berechnungsmethodik des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz aus dem Jahr 2016. Dennoch verwundert gerade in diesem Aufgabenbereich die dort hinterlegte restriktive Berechnungsformel, weil insbesondere in Zeiten knappen Geldes und unausgeglichener Haushalte der Ortsgemeinden Haushaltsplanentwürfe nicht mehr  wie früher in der Regel nur einmal erstellt und dann von den zuständigen Gremien entsprechend beschlossen werden, sondern in Einzelfällen und nach mehrfacher Zurückweisung durch die Räte, inzwischen bis zu sieben (!!) Mal pro Ortsgemeinde erstellt werden (müssen). Ein solcher Mehrbedarf führt in den Augen der Kommunalberatung Rheinland-Pfalz nicht zu einem höheren Personalschlüssel, weil es, wie bereits dargestellt, alleine den Vorgaben des Rechnungshofes folgt, die insoweit nach Ansicht der Verwaltung dringend zu aktualisieren und anzupassen wären. 

Die 2023/24 vom Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt der Kreisverwaltung Bad Dürkheim durchgeführte Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung aller Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Leiningerland ergab nahezu durch die Bank gleichlautende Feststellungen dahingehend, dass beanstandet wurde, dass Jahresabschlüsse aus den Vorjahren fehlen. Angesichts der oben geschilderten Situation ist es den Haushaltssachbearbeiterinnen innerhalb der Finanzabteilung jedoch gegenwärtig nicht möglich, dies kurzfristig zu erledigen.

[bookmark: _Hlk172285189]Die Verwaltung hat daher mit der Kommunalaufsicht der Kreisverwaltung hierüber gesprochen. Um diesem Problem zu begegnen, beinah zwangsläufig entstandene Rückstände aufzuarbeiten und damit wieder in ein „normales Fahrwasser“ zu geraten, ist sie damit einverstanden, wenn die Finanzabteilung bereits jetzt schon und damit im Vorgriff auf die Wiederbesetzung der nächsten freiwerdenden Stelle beim Ausscheiden einer der dort eingesetzten Kolleginnen, über den bestehenden Stellenplan hinaus, eine zusätzliche Planstelle (1,0) erhält. 
Im Gegenzug dafür fällt diese zusätzliche temporäre Planstelle dann wieder weg. 
Aus dem Aufgabengebiet der Haushaltssachbearbeitung geht aller Voraussicht nach die nächste Kollegin in etwa drei bis vier Jahren in Ruhestand. Damit hätte die Abteilung für ca. drei bis vier Jahre eine zusätzliche Kraft, mit der insbesondere auch die Rückstände aufgearbeitet werden sollten. 

[bookmark: _Hlk172283473]Einer solchen befristeten Stellenmehrung hat der VG-Rat in seiner Sitzung am 27.06.2024 zugestimmt. Die Stelle ist bereits ausgeschrieben; mit einer kurzfristigen Besetzung und damit Entlastung der Finanzabteilung wird gerechnet.



Rd.-Nr. 2:	3.1.2	Kosten- und Leistungsrechnung
Eine Kosten- und Leistungsrechnung ist zeitnah aufzubauen. Die Dienstanweisung dazu ist zu erstellen und dem Ortsgemeinderat zur Kenntnisnahme vorzulegen.

Stellungnahme der Verwaltung:
An der Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung ab dem Jahr 2026 wird zurzeit gearbeitet. Eine Dienstanweisung wird sodann in diesem Zusammenhang erstellt werden.



Rd.-Nr. 3:	3.1.3	Interne Leistungsverrechnung
Die erforderliche Dienstanweisung für die interne Leistungsverrechnung (ILV) ist zeitnah von der Verbandsgemeinde zu erstellen und dem Ortsgemeinderat zur Kenntnisnahme vorzulegen.

Stellungnahme der Verwaltung:
[bookmark: _Hlk168832541]Auch an der Einführung einer internen Leistungsverrechnung ab dem Jahr 2026 wird zurzeit gearbeitet. Eine Dienstanweisung wird in diesem Zusammenhang auch hierfür erstellt werden.



Rd.-Nr. 4:	3.1.4	Zwischenberichte
Zwischenberichte sind künftig zu erstellen und dem Ortsgemeinderat vorzulegen.

Stellungnahme der Verwaltung:
[bookmark: _Hlk168832561]Die hohen und jährlich steigenden Anforderungen der Kommunalaufsicht im Rahmen der Erstellung der Haushaltspläne sowie die Forderung nach Nachtrags-haushaltsplänen (teilweise sogar mehrere pro Jahr!), lassen es personell einfach nicht zu, überdies auch noch Zwischenberichte zu erstellen. 
Allerdings zeigen die Nachtragshaushaltspläne, die zumeist im dritten und vierten Quartal des Haushaltsjahres erstellt werden, ein jeweils aktuelles Bild der Haushalts- und Finanzlage der Kommune.


Rd.-Nr. 5:	3.1.5	Jahresabschlüsse
Die säumigen Jahresabschlüsse sind zeitnah zu erstellen und die gesetzlichen Vorgaben zur Erstellung, Prüfung und Festlegung der Jahresabschlüsse sind zukünftig einzuhalten.

Stellungnahme der Verwaltung:
[bookmark: _Hlk168832597]Es gilt das unter Rd.-Nr. 4 bereits Ausgeführte. Eine Mitarbeiterin der Abteilung Finanzen, die eigentlich in einem anderen Aufgabengebiet tätig ist, wurde jetzt in die Haushaltsmaterie eingearbeitet und unterstützt die Haushaltssachbearbeiterinnen. Mit ihrer Hilfe und mit Hilfe einer temporären Neueinstellung, wie eingangs ausgeführt, schätzt die Verwaltung, die säumigen Jahresabschlüsse bis Ende 2025 soweit abgearbeitet zu haben, dass keine nennenswerten Rückstände mehr vorliegen. 



Geschäftsbereiche der ehrenamtlichen Beigeordneten

Rd.-Nr. 6:	3.2	Geschäftsbereiche und Aufwandsentschädigung der ehren-amtlichen Beigeordneten 
Die Notwendigkeit der Geschäftsbereiche sollte überprüft werden. 

Stellungnahme der Verwaltung:
Die Bildung von Geschäftsbereichen gemäß § 50 Abs. 3 und 4 Gemeindeordnung ist ein Akt kommunaler Selbstverwaltung und damit Angelegenheit einer jeden Ortsgemeinde. Die Feststellung des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes, die Notwendigkeit von Geschäftsbereichen zu überprüfen, fußt auf einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise, dass nämlich möglicherweise die zu gewährenden Aufwands-entschädigungen höher sind als der aus den Geschäftsbereichen der Beigeordneten erzielte Nutzen für die Ortsgemeinde.

Eine solche Feststellung muss die Ortsgemeinde politisch abwägen und für sich entscheiden. Insoweit ist es dienlich, diese Prüfungsfeststellung des Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamtes dem Ortsgemeinderat der neuen Legislaturperiode zur Kenntnis und einer möglichen (Neu-)Entscheidung vorzulegen.    



Dorfgemeinschaftshaus und Vereinshaus

Rd.-Nr. 7:	3.3.1	Nutzungsentgelte
Da die Nutzungsentgelte seit 2020 unverändert sind, sollte die Möglichkeit einer Erhöhung geprüft werden. 

Stellungnahme der Verwaltung:
[bookmark: _Hlk168483833]Der Sachverhalt ist der Verwaltung bekannt. Der Fachbereich 2 ist dabei, die Rückstände aus den Vorjahren aufzuarbeiten und die Nutzungsentgelte, gerade im Hinblick auf die gestiegenen Energiepreise und Reinigungskosten, entsprechend anzuheben. In einzelnen Ortsgemeinden wurden bereits Anpassungen vorgenommen. 



Rd.-Nr. 8:	3.3.2 Nebenkostenkalkulation 
Eine Gebührenkalkulation ist zu erstellen. Die Nebenkosten sind getrennt der Nutzungsgebühren aufzuzeigen, eine weitere Erhöhung der Entgelte sollte angestrebt werden.

Stellungnahme der Verwaltung:
Eine Nebenkostenkalkulation wird zeitnah erstellt. Die Gebührenordnung wird, wie in anderen Ortsgemeinden auch, überprüft und entsprechend angepasst.



Rd.-Nr. 9:	3.3.2	Mietkaution
Die Kautionen und auch sonstige Zahlungen sollten zukünftig unbar über die Verbandsgemeindekasse abgewickelt werden. Die Haus- und Benutzungsordnung für das Dorfgemeinschaftshaus sind redaktionell anzupassen. 

Stellungnahme der Verwaltung:
[bookmark: _Hlk172280772]Die geforderte Anpassung wird umgehend mit der Ortsgemeinde thematisiert und umgesetzt.



Bücherei

Rd.-Nr. 10:	3.4	Höhe der Gebühren
Die Ortsgemeinde sollte pauschale Benutzungsgebühren erheben. 

Stellungnahme der Verwaltung:
Die Einführung pauschaler Benutzungsgebühren bzw. Ausleihgebühren wird geprüft und ein Vorschlag erarbeitet, der dem Ortsgemeinderat zur Entscheidung vorgelegt wird. 




Friedhof

Rd.-Nr. 11:	3.5.1	Höhe der Gebühr
Im Hinblick auf die Kostendeckung von 58,13 % ist die weitere Entwicklung der Friedhofsgebühren laufend zu überwachen und ggfls. durch eine erneute Kalkulation entsprechend neu anzupassen.
Stellungnahme der Verwaltung:
Die Verwaltung wird den Ortsgemeinden zeitnah eine Anhebung der Friedhofsgebühren nach jeweiliger Kostendeckung vorschlagen.

Desweitern ist beabsichtigt, die Friedhofsgebühren für alle Friedhöfe im Bereich der Verbandsgemeinde Leiningerland durch eigene Kräfte, ggf. unterstützt durch ein geeignetes Büro / Unternehmen kalkulieren zu lassen. Eine Umsetzung wird jedoch voraussichtlich nicht vor 2025 erfolgen.



Kindertagesstätte 

Rd.-Nr. 12:	3.6.1 	Kindertagesstätte Essensbeitrag 

Bei entsprechender Handhabung ließe sich der Verwaltungsaufwand für die Abwicklung der Essensbeiträge sowohl in der Verwaltung als auch in der Kindertagesstätte reduzieren. 

Stellungnahme der Verwaltung:
Die Verwaltung wird dem neuen Ortsgemeinderat (Legislaturperiode 2024 bis 2029) vorgeschlagen, die bisherige „Spitzabrechnung“ auf Verpflegungspauschalen umzustellen.



Rd.-Nr. 13:	3.6.2	Kindertagesstätte Caterer 
Die vergaberechtlichen Vorgaben sind einzuhalten. 

Stellungnahme der Verwaltung:
Auf Grund des Platzbedarfs und insbesondere der ungenügenden Raumkapazität des Küchenbereiches wird die Ortsgemeinde im Rahmen eines Architekten-wettbewerbes den Neubau / Umbau der Kita planen. 
Nach Abschluss dieses Wettbewerbs wird entschieden, ob das Essen in Eigenleistung hergestellt wird, also selbst gekocht wird, oder weiterhin ein Caterer mit der Lieferung beauftragt wird. Sollte entschieden werden, dass die Verpflegung weiterhin durch einen Caterer angeliefert werden soll, erfolgt eine vergabekonforme Ausschreibung.



Rd.-Nr. 14:	3.6.3	Kindertagesstätten-Kalkulation der Entgelte 
Die Essensgelder sind unter Einbeziehung sämtlicher Aufwendungen neu zu kalku-lieren und ggf. anzupassen. 

Stellungnahme der Verwaltung:
Die Neukalkulation wird im Zuge der nächsten Preiserhöhung des Caterers, spätestens zu Beginn des Kita-Jahres 2025, vorgenommen. Hierbei werden auch Personalkosten und Energiekosten soweit möglich berücksichtigt.
Rd.-Nr. 15:	3.6.4	Nutzung privater Payback-Karten 
Die Nutzung privater Kunden- und Rabattkarten ist zu untersagen. Grünstadt im April / Mai 2024 

Stellungnahme der Verwaltung:
[bookmark: _Hlk168407771]Die Kitas im Verbandsgemeindegebiet wurden vom zuständigen Fachbereich bereits mehrmals und nun noch einmal schriftlich darauf hingewiesen, dass bei Einkäufen für die Kita keine privaten Payback-Karten genutzt werden dürfen.
[bookmark: _GoBack]


Grünstadt im Juli 2024 

Verbandsgemeinde Leiningerland
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